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A Rechtsgrundlagen/ Geltungsbereich 
 
A 1.1 Rechtsgrundlagen 
  

Baugesetzbuch (BauGB)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 2414). 
 
Baunutzungsverordung (BauNVO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 132). 
 
Planzeichenverordnung (PlanzVO)  
in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 

 
A 1.2 Rechtsgrundlagen der örtlichen Bauvorschriften: 

 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO BW)  
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 103). 

 
A 2. Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften ist in der Plan-
zeichnung vom 06.04.2020/ 17.09.2025 mit einem schwarzen, unterbrochenen Band mar-
kiert. 

 
A 3. Inkrafttreten 

 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden sämtliche bisher innerhalb des Geltungs-
bereichs geltenden planungsrechtlichen Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften ungültig.   
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B Bauplanungsrechtliche Festsetzungen  
(BauGB) 
 

B 1. Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

 
B 1.1 GI – Industriegebiet (§ 9 BauNVO) 

 

 
B 2. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 12, 14 BauGB und § 23 BauNVO) 
 

Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 
Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen sind im Plangebiet nicht zulässig. 

 
Ein- und Ausfahrten 
Ein- und Ausfahrten zu den privaten Baugrundstücken sind nur in den in der Planzeichnung 
gekennzeichneten Bereichen (Ef, Af) zulässig. 

 

 
B 3. Aufschüttungen, Abgrabungen für Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
Die an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücksflächen sind bis zu einer 
horizontalen Entfernung von 1,5 m von der Straßenbegrenzungslinie an gemessen, als Flä-
che für Aufschüttungen bzw. Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers festgesetzt. 
Der Straßen- bzw. Gehwegbegrenzungsstein einschließlich Hinterbeton (Breite 0,25m; Tiefe 
0,40 m) darf auf der an die öffentliche Fläche angrenzenden Grundstücksflächen angelegt 
werden. Die Herstellung der Böschungen kann entfallen, soweit sie wegen Veränderungen 
der angrenzenden Geländeoberfläche nicht erforderlich sind. 

 
 
B 4. Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
 Bepflanzungen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

 
B 4.1 Pflanzgebot von Einzelbäumen 

Auf den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind standorttypische Laubbäume 
gemäß Pflanzliste (siehe auch Ziffer D 5.) fachgerecht zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. Es sind 3 x verpflanzte Hochstämme mit einem Stammumfang 
von mindestens 16/18 cm zu wählen. 
Abweichungen vom den durch Planeintrag festgesetzten Standorten sind zulässig soweit die 
Anzahl und das Gestaltungsprinzip beibehalten wird. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist 
auf ausreichende Sichtfreihaltung zu achten. 

 
B 4.2 Pflanzgebot PFG 

Innerhalb der in der Planzeichnung mit PFG gekennzeichneten Flächen ist eine Wiese oder 
Zierrasen zu entwickeln. Die Vegetation ist dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen 
(Mahdfrequenz soll fünf Schnittereignisse im Jahr nicht überschreiten) und bei Abgang in 
vergleichbarer Qualität zu ersetzen. Mit Ausnahme von Stützmauern bei größeren Höhendif-
ferenzen zwischen Grundstücksfläche und öffentlicher Verkehrsfläche sind bauliche Anlagen 
innerhalb der PFG-Flächen nicht zulässig (siehe auch Ziffer C 2.2.). 
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B 4.3 Pflanzbindung PFB 
Auf den in der Planzeichnung mit PFB gekennzeichneten Flächen ist der bestehende waldar-
tige Gehölzbestand zu erhalten und niederwaldartig zu pflegen. Mit Ausnahme von Stütz-
mauern bei größeren Höhendifferenzen zwischen Grundstücksfläche und öffentlicher Ver-
kehrsfläche sind bauliche Anlagen innerhalb der PFB-Flächen nicht zulässig (siehe auch Zif-
fer C 2.2.). 

 
B 5. Naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen  

(§ 9 Abs. 1 a BauGB i. V. m. § 1 a BauGB und § 135a BauGB) 
 

Die Ausgleichsmaßnahmen für das Bebauungsplanverfahren „Ludwigsburger Straße, 2. Än-
derung“ werden außerhalb des Geltungsbereichs (A1 und A5) als Maßnahme gemäß § 1 a 
Abs. 3 i. V. mit § 9 Abs. 1 a BauGB festgesetzt. 
Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen A1 bis A5 sind den Grundstücken innerhalb des 
Plangebiets zugeordnet. 
 
Hinweis: 
Auf die zum Bebauungsplan erarbeitete Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, Büro Planbar Güthler 
GmbH vom 06.11.2019 sowie die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Büro Planbar 
Güthler GmbH vom 30.10.2019 wird verwiesen.  

 
B 5.1 Ausgleichsmaßnahme A1 - Neuanlage Waldmantel  

Auf dem gemeindlichen Grundstück Flst. Nr. 738/1 (Gemarkung Osterholz) ist eine Umwand-
lung der bestehenden Wiese in einen Waldmantel durch Pflanzung von standortgerechten, 
heimischen Sträuchern und Heistern herzustellen. Die Maßnahmenfläche ist dauerhaft zu 
erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
 

B 5.2 Ausgleichsmaßnahme A2 - Entwicklung Feldhecke 
Auf dem gemeindlichen Grundstück Flst. Nr. 738/1 (Gemarkung Osterholz) ist der vollständi-
ge Rückbau des bestehenden geschotterten Feldweges sowie die Entnahme junger Pappeln 
und der fachgerechte Rückschnitt älterer Pappeln durchzuführen. Auf der Fläche sind die 
standortgerechten heimischen Sträucher und Heistern in eine Feldhecke umzuwandeln bzw. 
herzustellen. Die Maßnahmenfläche ist dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 

 
B 5.3 Ausgleichsmaßnahme A3 - Entwicklung Parkwald 

Auf dem gemeindlichen Grundstück Flst. Nr. 738/1 (Gemarkung Osterholz) ist der Baumbe-
stand des Parkwaldes durch heimische bzw. standortgerechten Gehölzen zu ergänzen. Ein-
zelne, ältere und gut entwickelte Bäume sind zu erhalten. Die Maßnahmenfläche ist dauer-
haft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
 

B 5.4 Ausgleichsmaßnahme A4 (CEF)  
-  Durchführung von Umsetzungsmaßnahmen der Zauneidechse  
Vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS Maßnahmen) 
 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist im Vorgriff auf das 
Bauvorhaben die im Plangebiet bestehende Zauneindechsenpopulation umzusiedeln. 
 
Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen umfassen die Herstellung eines Ersatzlebens-
raums auf einer Fläche von mindestens 910 qm mit Anlage von Versteckmöglichkeiten und 
Sonnenplätzen durch insgesamt drei Totholzhaufen (Grundfläche ca. 5 qm mit einer Höhe 
von ca. 1 m), in welchen frostsichere Winterquartiere bestehen. Zudem müssen grabbare 
Sandstandorte (Erd-/ Sandlinsen) als Eiablageplatz angelegt werden. Randlich der Totholz-
haufen erfolgt die Ansaat einer artenreichen, gebietsheimischen Gras-/Krautflur.  
 
Die Maßnahmenausführung ist durch einen entsprechend qualifizierten Fachplaner festzule-
gen und die Umsetzung unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen.  
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Die Ersatzlebensräume sind dauerhaft zu erhalten und extensiv zu pflegen (zweischürige 
Mahd im Jahr mit Abräumen des Mahdguts, regelmäßiger Gehölzrückschnitt, keine 
Düngung). Der Zeitpunkt der Pflege richtet sich nach den Aktivitätsphasen der Zau-
neidechse. Grundsätzlich sind die Flächen nur manuell ohne den Einsatz schwerer Maschi-
nen zu pflegen.  

 
B 5.5 Ausgleichsmaßnahme A5 

- Ökokonto-Maßnahme „Waldumbau von Fichtenbeständen im Lindichwald“,  
 
Auf Grundstücken in der Gemeinde Hechingen (Zollernalbkreis) sind folgende Ökokonto-
Maßnahmen durchzuführen:  
Auf der Gemarkung Hechingen (Flst. Nr. 3477/1, 3477/2, 3486/6, 3486/7) und Gemarkung 
Weilheim (Flst. Nr. 1420, 1421, 1433) sind die standortfremden Baumarten aus dem Bestand 
zu entfernen, standortgerechten Arten zu fördern und die gewässerbegleitenden Auwald-
streifen und Hang- und Schluchtwäldern zu entwickeln bzw. aufzuwerten.  

Die Gesamtmaßnahme umfasst eine Fläche von gut 5,70 ha. 

 

C Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)  
 
C 1. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)  

Werbeanlagen sind nicht zulässig. 
 
 
C 2. Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

 
C 2.1 Einfriedungen  

Als Einfriedungen entlang der Grundstückgrenzen sowie entlang der öffentlichen Verkehrs-
flächen sind nur Drahtzäune bis 2,0 m Höhe (Bodenabstand 10 cm) zulässig. Diese sind von 
öffentlichen Flächen mind. 1,0 m abgerückt auszuführen. 
 
Hinweis: 
Alle Einfriedungen sind in den Bauvorlagen darzustellen 

 
C 2.2 Stützmauern 

Stützmauern sind bei größeren Höhendifferenzen zwischen Grundstücksfläche und öffentli-
cher Verkehrsfläche bis max. 90 cm zulässig. 
Sie sind als Mauer in Sichtbeton oder als verputztes Mauerwerk zugelassen. 
 
Hinweis: 
Alle Stützmauern sind in den Bauvorlagen darzustellen. 
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D Hinweise 
 
D 1. Grundwasserschutz und Geotechnik 

Der Untergrund besteht aus den Gesteinen des Gipskeupers. Das Grundwasser steht in 
einer Tiefe ab ca. 4 m u. GOK an.  
Es wird darauf hingewiesen, dass alle Eingriffe in den Untergrund, die das Grundwasser 
berühren oder negativ beeinflussen könnten, vor Durchführung beim Landratsamt Ludwigs-
burg, Fachbereich Umwelt, anzuzeigen sind. 
Auf die Lage im vorläufig hydrogeologisch abgegrenzten Heilquellenschutzgebiet Hoheneck 
wird hingewiesen. Hieraus können sich Einschränkungen bei tiefen Bohraufschlüssen, z. B. 
für tiefe Erdwärmesonden, ergeben.  
 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) werden objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Inge-
nieurbüro empfohlen. 
 

 
D 2. Denkmalpflege 

Das Plangebiet berührt das Kulturdenkmal gem. §2 DSchG „Abgegangenes Jagd-
schlösschen“ (Listen-Nr. 7M) sowie den Prüffall: „Urnenfelder- und späthallstatt-
/frühlatenezeitliches Grabhügelfeld“ (Listen-Nr. 2). Bei Bodeneingriffen ist in den betreffen-
den Bereichen - ungeachtet moderner Überformungen - mit archäologischen Funden und 
Befunden - Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen.  
 
An der Erhaltung der archäologischen Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches 
Interesse. Im Vorfeld von Bodeneingriffen (auch im Rahmen von Abbrucharbeiten, Leitungs-
trassen etc.) ist auf Kosten des Planungsträgers der Humus- bzw. Oberbodenabtrag im Be-
reich der Bodeneingriffsflächen zeitlich vorgezogen in Anwesenheit eines Vertreters der Ar-
chäologischen Denkmalpflege durchzuführen. Dies betrifft insbesondere auch die unbebau-
ten Freiflächen. Für diese Arbeiten ist ein ausreichend großes Zeitfenster bis zum Baubeginn 
freizuhalten, da mit wissenschaftlichen Ausgrabungen und Dokumentationen in Bereichen 
archäologischer Befunde (Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG) zu rechnen ist. Diese Maßnah-
me frühzeitig durchzuführen, ist im Interesse des Planungsträgers sowie der Bauherren, da 
hiermit Planungssicherheit erreicht werden kann und Wartezeiten durch archäologische Gra-
bungen vermieden oder minimiert werden können. Eine schriftliche Terminvereinbarung ist 
notwendig. Sollten sich hierbei archäologische Befunde zeigen ist im Anschluss daran mit 
wissenschaftlichen Ausgrabungen zu rechnen. Im Falle einer notwendigen Rettungsgrabung 
ist die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale durch den Planungsträger zu finan-
zieren. 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper).  
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie ggf. mit Auf-
füllungen vorangegangener Nutzungen, die möglicherweise nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, ist zu rechnen.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwasser geplant 
bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgut-
achtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften 
sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur 
Versickerung) Abstand genommen werden.  
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D 3. Artenschutz 
 Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind durchzuführen, um Gefährdungen durch Ver-

botstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG der nach den hier einschlägigen 
Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern.  

 
Erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor Baubeginn:  
Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden.  
Die Eingriffe in Gehölzbestände müssen außerhalb der Brutzeit der freibrütenden  
Vogelarten, also zwischen dem 01. Oktober und 28./29. Februar stattfinden.  
 
Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen der Zauneidechse:  
 

• Bei einer Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahme werden Zauneidechsen unter 
schonendster Fangtechnik (entweder von Hand oder mit einer Schlinge) abgefangen, 
einzeln in einem Stoffsäckchen umgehend zur Maßnahmenfläche gebracht und dort 
im Nahbereich von den zuvor angelegten Versteckstrukturen (Totholzhaufen bzw. 
Steinwall) freigelassen.  

 

• Der Zeitpunkt von Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen richtet sich nach den 
Aktivitätsphasen der Zauneidechse. Maßnahmen dieser Art sind – witterungsab-
hängig – in der Regel ab Mitte März (nach der Winterruhe) und bis Mitte Oktober 
(Beginn der Winterruhe) möglich.  

 

• Vor Beginn von Umsetzungs- bzw. Umsiedlungsmaßnahmen sollten Versteck- struk-
turen wie niedrige Gehölzbestände oder dichtere Vegetationsbereiche gemäht bzw. 
entfernt werden.  

 

• Gehölze in Zauneidechsenlebensräumen müssen außerhalb der Aktivitätszeit der 
Zauneidechse, zwischen 15. Oktober und 15. März, auf-den-Stock gesetzt werden. 
Die Entfernung der Wurzelstöcke sowie die weitere Baufeldräumung (z.B. der Abtrag 
des Oberbodens) darf erst nach erfolgreich durchgeführten Umsetzungs- bzw. Um-
siedlungsmaßnahmen vorgenommen werden.  
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• Kein Einsatz von schweren Maschinen für das auf-den-Stock-setzen von Gehölzen. 
Es ist ein manueller Rückschnitt und Abtransport des Schnittgutes vorzunehmen. Be-
fahrbare Arbeitsbereiche sind die Straßen und Feldwege sowie die Ackerflächen.  

 

• Da wegen unvorhersehbarer Faktoren, wie z. B. dem Witterungsverlauf, nicht alle 
Maßnahmen im Vorfeld genau festgelegt werden können, ist eine ökologische Bau-
begleitung der Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.  

 
Hinweis: 
Auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Büro Planbar Güthler GmbH vom 
30.10.2019 wird verwiesen.  

 
D 4. Sichtfenster Ludwigsburger Straße 

Im Bereich der Pflanzbindungen (PFB) und Pflanzgebote (PFG) ist auf die 
Freihaltung von Sichtfenstern zur Ludwigsburger Straße hin für den ein- und ausfahren- 
den Verkehr zu achten.   
 

D 5. Pflanzliste 
Die Auswahl der Gehölze orientiert sich an den „gebietsheimischen Gehölzen“ für den Raum 
Asperg (LFU 2002). Die fett hervorgehobenen Arten entsprechen dem Haupsortiment und 
sollten bei Anpflanzungen bevorzugt werden. Die Artauswahl der Gehölze ist an den Stan-
dorteigenschaften auszurichten. 
Bei der Pflanzung von Straßenbäumen und bei der Pflanzung auf Verkehrsgrünflächen ist 
die Auswahl gebietsheimischer Sorten und Arten aus der Straßenbaumliste der Konferenz 
der Gartenamtsleiter beim Deutschen Städtetag (GALK) sowie der Klima-Arten-Matrix 
(KLAM) nach ROLLOF, BONN UND GILLNER (o.J) zulässig. 

 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name großkronig mittelkronig 

Acer campestre Feld-Ahorn  x 

Acer platanoides Spitz-Ahorn x  

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn x  

Betula pendula Hänge-Birke x  

Carpinus betulus Hainbuche  x 

Fagus sylvatica Rotbuche x  

Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche x  

Prunus avium Vogel-Kirsche  x 

Quercus petraea Traubeneiche x  

Quercus robur Stieleiche x  

Sorbus domestica Speierling  x 

Sorbus torminalis Elsbeere  x 

 
 
 
 
Aufgestellt im Auftrag der Stadt Asperg,   
Stuttgart, den 06.04.2020/ 17.09.2025 
 
Architektenpartnerschaft Stuttgart – ARP - 
R. Schneider 
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Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss
    gemäß § 2 (1) BauGB vom       19.02.2019             

2. Ortsübliche Bekanntmachung  
    des Aufstellungsbeschlusses
    gemäß § 2 (1) BauGB am           28.02.2019  

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
    gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 06.03.2019

4. Öffentlichkeitsbeteiligung 
    gemäß § 3 (1) BauGB vom 08.03.2019 bis 

15.04.2019
                 
5. Auslegungsbeschluss
    gemäß § 3 (2) BauGB vom   30.06.2020   

6. Ortsübliche Bekanntmachung der 
    Öffentlichkeitsbeteiligung
    gemäß § 3 (2) BauGB vom 20.08.2020  

7. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
    gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 20.08.2020 

8. Öffentlichkeitsbeteiligung 
    gemäß § 3 (2) BauGB  vom 20.08.2020 bis 

09.10.2020

9. Satzungsbeschluss
    gemäß § 10 BauGB vom 21.10.2025                 

  

10. Ortsübliche Bekanntmachung    
      und Rechtsverbindlichkeit
      gemäß § 10 (3) BauGB vom 30.10.2025

Ausgefertigt:

Die textlichen und zeichnerischen Aussagen dieses Bebauungsplanes und die örtlichen 
Bauvorschriften stimmen mit dem Willen des Gemeinderates der Stadt Asperg, wie dieser im 
Beschluss vom __.__.____ zum Ausdruck kommt, überein.

Asperg den ... ............................................................................
           Christian Eiberger - Bürgermeister

Der Bebauungsplan besteht aus dem 
- Lageplan mit Textteil M 1:500 vom 06.04.2020/17.09.2025

Dem Bebauungsplan beigefügt wird 
- die Begründung vom 06.04.2020/17.09.2025
- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Planbar Güthler GmbH, 30.10.2019
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